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Verantwortung und Haftung
Schnee und Glätte auf Straßen und 
Wegen Wichtiges zur Räum- und 
Streupflicht.  
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Wer einlädt, der trägt Verantwor-
tung: Party-Planer sollten auf eini-
ge Dinge achten.
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Treppenhaus als Abstellkammer 
Immer wieder sorgen Gegenstände 
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Glückwünsche an Prof. Dr. Johannes Güsgen (li.) für das neue Amt durch                     
den Geschäftsführer des FWR/ASD Andreas Hesener.   Fotos: VKS

Der langjährige 1. Vorsitzende des 
Vorstands des Aufbauspardienst e. V. 
(ASD) und des Familien-Wirtschafts-
ring e.V. (FWR), Herr Bernd Lindner 
verabschiedet sich zum 30. Septem-
ber 2017 in den wohlverdienten Ru-
hestand. 
Herr Lindner hat die Geschicke des 
ASD und FWR und der angeschlos-
senen Sozialwerke seit 1962 aktiv 
begleitet. 

Nachdem er ab 1980 die Geschäfte 
der angegliederten Katholischen  
Familienheimbewegung e.V. bis  
2003 führte, übernahm er 1991 au-
ßerdem die Geschäftsführung des 
Aufbauspardienstes. 

Seit 2006 war er beim ASD und  
FWR und den verbundenen Sozial-

werken in den Vorstand berufen wor-
den, in denen er seitdem das Amt des 
1. Vorsitzenden bekleidete. 
Im ASD und FWR und den ange- 
gliederten Sozialwerken machte Herr 
Lindner sich um das Ziel verdient, die 
Eigentumsbildung junger Familien zu 
fördern. Erfolgreich warb er stets für 
die Idee der Vereine und vergrößerte 
so dessen Akzeptanz und Mitglieder-
basis. Altersbedingt überantwortet er 
nun vertrauensvoll die Geschicke des 
Vereins seinem Nachfolger. 

Der Aufbauspardienst e. V. und Fa-
milien-Wirtschaftsring e.V. dankt ihm 
für die engagierte Vereinsführung 
und wünscht ihm im wohlverdienten 
Ruhestand alles Gute, beste Gesund-
heit und einen erfüllten, langen Le-
bensabend. 

Auf der Mitgliedervertreterversamm-
lung des Familien-Wirtschaftsring 
e.V. (FWR) und der Mitgliedervertre-
terversammlung unserer Schwester- 
einrichtung Aufbauspardienst e.V. 
(ASD) am 23. und 24. Oktober wurde 
Prof. Dr. Johannes Güsgen aus Wei-
lerswist/Rheinland einstimmig zum 
neuen 1. Vorsitzenden gewählt.

Er löst damit Bernd Lindner ab, der 
am 30.09.2017 aus Altersgründen 
sein Amt zurückgab. Nach einer  
kaufmännischen Ausbildung und 
einer 8- jährigen Dienstzeit bei der 
Bundeswehr, Besuch des Abendgym-
nasiums und Abiturprüfung studierte 
der 68 jährige Güsgen Theologie, 
Philosophie, Psychologie und Sozio-
logie. 

Der Diplom Theologe, der bis 1993 
in der Gemeinde- und Polizeiseelsor-
ge tätig war und anschließend ins Ge-
sundheitswesen wechselte, ist verhei-
ratet, dreifacher Vater und dreifacher 
Großvater und bekleidet bis zum heu-
tigen Tag Leitungsfunktionen in Kran-
kenhäusern und Gesundheitszentren 
im Rheinland. 

Zudem lehrt Professor Dr. Güsgen als 
Honorarprofessor an der Rheinischen 
Hochschule in Köln Medizinökono-
mie. 
In der Freizeit ist Prof. Güsgen, der 
zahlreiche ehrenamtliche Funktionen 

bekleidet, seit über 50 Jahren leiden-
schaftlicher Chorsänger im Kölner 
Männergesangverein von 1842.

Die Redaktion gratuliert Prof. Güsgen 
zur neuen ehrenamtlichen Aufgabe.

Bernd Lindner in den Ruhestand verabschiedet
55 Jahre Einsatz für die Förderung von Wohneigentum

Führungswechsel beim Familien-Wirtschaftsring e.V.
Prof. Dr. Johannes Güsgen neuer Vositzender
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Die Kinder freut´s, Erwachsene  
sehen es oft anders. Wenn der Schnee 
das Land in eine weiße Pracht verklei-
det, sieht das zwar hübsch aus, für die 
meisten Hauseigentümer und viele 
Mieter bedeutet das aber oft frühes 
Aufstehen und Schneeräumen. 

Der Zugang zum Haus oder zur Woh-
nung muss von der weißen Pracht 
befreit werden. Auch öffentliche Geh-
wege müssen von den Anwohnern 
schnee- und eisfrei gehalten werden. 
Sonst drohen bei möglichen Unfall-
schäden Schadenersatzforderungen. 
Grundsätzlich sind Grundstücks- 
eigentümer und Vermieter für die Be-
seitigung von Schnee und Eis verant-
wortlich. 
Die so genannte Verkehrssicherungs-
pflicht (Bürgerliches Gesetzbuch 
§ 823 Abs.1) zwingt den Eigentü-
mer, sein Grundstück und die an-
grenzenden öffentlichen Gehwege 
schnee- und eisfrei zu halten, damit 
Passanten nicht ausrutschen und sich 
verletzen können. Genaue Vorgaben, 
wann, wo und wie zu räumen ist, 
findet man in den Ortssatzungen der 
Städte und Gemeinden, die allerdings 
durchaus unterschiedlich sein kön-
nen. In den meisten Orten beginnt 
die Streupflicht morgens um sieben 
Uhr und endet abends um 20 Uhr. An 
Sonn- und Feiertagen beginnt sie oft 
ein bis zwei Stunden später.
Während des gesamten Zeitraums 
müssen der ans Grundstück gren-
zende Gehweg und der Zugang zum 
Hauseingang in einer Breite von 1,20 
bis 1,50 Metern geräumt sein. Für die 
Wege zu Mülltonnen oder Parkplät-
zen genügt schon ein schmaler eisfrei-
er Pfad von rund einem halben Meter 
Breite. Bei anhaltendem Schneefall 
muss im Laufe des Tages auch mehr-
fach gefegt und gestreut werden.

Streupflicht:  
Salz meistens nicht erlaubt
Streusalz ist in vielen Städten und Ge-
meinden nur den Stadtreinigungen 
und gemeindlichen Bauhöfen er-
laubt. Tut man es trotzdem, weil 
z.B. der Baumarkt in der Nähe Streu- 
salz günstig anbietet, kann schon mal 

ein Bußgeld drohen. Auch Vermieter 
könnten für ihre Mieter, die der Streu-
pflicht mit Salz nachgehen, haftbar 
gemacht werden

Warnschilder nutzen nicht immer
Ein einfaches Warnschild mit dem 
Schriftzug „Privatweg – Betreten auf 
eigene Gefahr“ entbindet nicht von 
der Pflicht zum Winterdienst. Es ver-
langt von Passanten lediglich eine be-
sondere Vorsicht, was im Schadens-
fall vor Gericht wichtig sein kann, 
wenn es um das Mitverschulden des 
Geschädigten geht.
Kommt es wegen verletzter Räum- 
und Streupflicht zu einem Unfall, hat 
dieser nämlich Anspruch auf Schmer-
zensgeld und Schadenersatz. „War 
der Mieter zum Winterdienst ver-
pflichtet, hilft ihm eine private Haft-
pflichtversicherung. Ist der Vermieter 
seiner Verpflichtung, Eis und Schnee 
zu räumen, aus vielerlei Gründen 
nicht nachgekommen, tritt die Haus- 
und Grundstückshaftpflichtversiche-
rung ein.
 
Vermieter kann Pflicht zum Schnee- 
räumen auf Mieter übertragen 
Hauseigentümer können ihre Ver-
kehrssicherungspflicht auch auf Dritte 
übertragen. In Mehrparteienhäusern 
übernimmt die Schneeräumung meist 
ein Hausmeister oder ein gewerb-
licher Winterdienst. Mieter können 
zu diesen Winterpflichten dann he-
rangezogen werden, wenn dies von 

Anfang an im Mietvertrag so verein-
bart worden ist. Die Pflicht kann auch 
über die allgemeine Hausordnung 
auf die Mieter übertragen werden, 
sofern diese ausdrücklich Bestandteil 
des Mietvertrags ist. Unzulässig ist es 
aber, Räum- und Streupflicht nur auf 
bestimmte Mieter zu übertragen, nur 
weil diese z.B. im Erdgeschoss woh-
nen. Der Vermieter ist verpflichtet, 
zu kontrollieren, ob seine Mieter der 
Räum und Streupflichten nachgekom-
men sind. Tun diese es nicht, darf er 
die Mieter auch abmahnen. 
 
Ausnahmeregelung
Natürlich stellt sich auch die Frage, 
ob es Ausnahmen bei der Schneeräu-
mung gibt, bzw. wann ist die Räum- 
pflicht verhältnismäßig? Zunächst 
einmal ist es hierbei egal, ob Sie Mie-
ter oder Eigentümer sind. Schneit es 
z.B. lang anhaltend, muss erst dann 
geräumt werden, wenn der Schnee-
fall aufgehört hat. Auch müssen Sie 
nicht in der Nacht aufstehen, um den 
Schnee zu beseitigen. Auch bei einer 
schweren Grippe oder Krankheit ist 
es unverhältnismäßig, den Schnee 
zu beseitigen. Eine Urlaubsreise ent-
bindet Sie jedoch nicht zwingend 
von Ihrer Verkehrssicherungspflicht. 
Hier ist es ratsam, für Vertretung zu 
sorgen. Da die Verhältnismäßigkeit 
in den deutschen Gerichten durchaus 
unterschiedlich bewertet wird, ist es 
eigentlich immer ratsam, sich zeitnah 
um eine Vertretung zu kümmern.  

Foto: Thomas Max Müller_pixelio.de

Räum- und Streupflichten für Eigentümer und Mieter 
In den meisten Städten und Gemeinden muss bis um sieben Uhr geräumt sein
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Wenn Sie einen Werbeanruf 
erhalten, den Sie nicht erlaubt 
haben, können Sie sich bei der 
Bundesnetzagentur oder den 
örtlichen Verbraucherzentralen 
melden. 
Beschwerden nimmt die Bundes- 
netzagentur (www.bnetza.de) 
telefonisch unter  Tel.: 0291 
99 55 206 entgegen.

4/2017

Bundesnetzagentur

Seit 2009 ist Telefonwerbung nur 
bei ausdrücklicher Einwilligung der 
Verbraucher erlaubt. Diese muss 
vor dem Anruf vorliegen und darf 
nicht erst zu Gesprächsbeginn ein-
geholt werden. Ein Trick ist, dass 
sich die Anrufer auf eine angebliche 
Einwilligung berufen, die der Ver-
braucher etwa bei der Teilnahme an 
einem Online-Gewinnspiel abgege-
ben habe. 

Bei Werbeanrufen darf zudem die 
Rufnummer nicht unterdrückt wer-
den, damit sie zurückverfolgt werden 
können. Verstoßen Firmen gegen 
diese Regeln, drohen Bußgelder. Ob-
wohl die Bußgelder seit 2013 deut-
lich erhöht wurden, ist die Zahl der 
Beschwerden bei der Bundesnetza-
gentur gestiegen.

Gegen die Anrufe selbst gibt es kein 
Mittel, wenn die eigene Rufnummer 
im Umlauf ist. Verbraucher sollten 
sich deshalb überlegen, ob sie ihre 
Telefonnummer in ein öffentliches 
Telefonbuch eintragen lassen und an 
wen sie ihre Nummer weitergeben.
Telefonkunden können zudem bei 
ihrem Anbieter beantragen, dass An-
rufe mit unterdrückter Nummer nicht 
durchgestellt werden. Davon können 
dann aber erwünschte Anrufe betrof-
fen sein. 

Wenn Sie einen Anruf bekommen, 
den man schon bei den ersten 2 
bis 3 Sätzen entlarven kann, gibt es 
eine einfache Möglichkeit: einfach 
auflegen. Wer das Gespräch nicht 
abbricht, sollte den Anrufer offensiv 
zur Rede stellen. Betroffene sollten 
den Namen des Anrufers und seiner 
Firma sowie den Grund des Anrufs 
erfragen, die Telefonnummer auf-
schreiben und diese Angaben an die 
zuständige Verbraucherzentrale oder 
die Bundesnetzagentur weiterleiten. 
Zudem sollte der Angerufene darauf 
hinweisen, dass weitere Anrufe uner-
wünscht sind, und die Löschung sei-
ner Daten verlangen.
Verbraucherschützern zufolge rufen 
Telefon- und Internetdienstleister, 
Energieversorger, Banken, Versi-

Unerwünschte Werbung am Telefon
Werbeanrufe sind oft nervig und meistens auch schlicht und einfach verboten

Foto: auremar_fotolia.de

cherungen und Zeitschriftenverlage 
gezielt Verbraucher ohne deren 
Zustimmung an, um Produkte oder 
Dienstleistungen zu verkaufen. Auch 
Glücksspiel-Abos sollen Verbrau-
chern am Telefon untergejubelt wer-
den. Mit Telefonwerbung werden 
Verbraucher regelrecht überrumpelt. 
Oft bleibt kaum Zeit zu überlegen, 
ob der Kauf eines Produkts oder der 
Vertrag über eine Dienstleistung 
sinnvoll und der Preis angemes-
sen ist. Die Pflicht zu einer nach-
träglichen schriftlichen Bestätigung 
durch die Verbraucher gibt es nur für 
Gewinnspiele.

Was kann man tun, wenn am Telefon 
ein Vertrag abgeschlossen wurde. 
In der Regel besteht ein Widerrufs-
recht von 14 Tagen. Auf jeden Fall 

den Vertrag innerhalb von 14 Tagen 
widerrufen. Das geht per Brief, Fax 
oder E-Mail. Einfach nur schreiben: 
Ich widerrufe den am…. telefonisch 
geschlossenen Vertrag.
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Die kalte und nasse Jahreszeit brin-
gen Herbst und Winter mit sich. 
Dann ist in Mehrfamilienhäusern 
der Hausflur oft Abstellfläche für 
alle Gebrauchsgegenstände. Darü-
ber stört sich mancher Mitbewoh-
ner. Prinzipiell gilt: Der Hausflur 
und das Treppenhaus sind Zugänge 
für Bewohner, über die sie zu ih-
rer Wohnung gelangen. „Was über 
diese Grundnutzung hinausgeht, 
darf die anderen Mieter nicht beein-
trächtigen, gefährden oder stören“. 

Beim Hausflur handelt es sich außer-
dem um einen Fluchtweg. Er muss 
im Notfall allen Bewohnern, aber 
auch der Feuerwehr uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen. Damit der 
Fluchtweg im Ernstfall genutzt wer-
den kann, darf er nicht versperrt sein. 
Grundsätzlich kann die Hausordnung 
bestimmen, dass in einem Treppen-
haus keine Gegenstände stehen dür-
fen.  Solche Beschränkungen gelten 
jedoch nicht für Gehhilfen wie einen 
Rollstuhl oder einen Rollator für alte 
und kranke Menschen. Nach einem 

Urteil des Landgerichts Hannover 
dürfen Gehhilfen auch bei einem 
Verbot in der Hausordnung im Trep-
penhaus stehen bleiben. Grundsätz-
lich darf auch ein Kinderwagen im 
Hausflur stehen, solange es nicht zu 
Beeinträchtigungen für die Mitmieter 
kommt. Ist laut Mietvertrag das Ab-
stellen des Kinderwagens ausdrück-
lich verboten, kann dies unwirksam 
sein. Dies gilt vor allem, wenn die 
Nachbarn den Flurbereich trotz der 
Kinderwagen nutzen können und 
Eltern nicht zuzumuten ist, den Kin-
derwagen mehrere Stockwerke hoch 
in die Wohnung zu schleppen. Ein 
„Parkverbot“ könnte es allenfalls ge-
ben, wenn der Mieter den Kinderwa-
gen problemlos mit in die Wohnung 
nehmen könnte oder wenn ein Auf-
zug vorhanden ist. 

Fahrrad, Fußmatte und Co.
Für Unmut sorgt auch immer wie-
der das Abstellen von Fahrrädern 
im Hausflur. In der Regel ist das 
untersagt. Zulässig ist das allenfalls 
für kurze Zeit beziehungsweise mit 

Streit im Hausflur und Treppenhaus
Das Abstellen von Gegenständen im Treppenhaus sorgt oft für Konlikte

Zustimmung des Vermieters, soweit 
die Mitbewohner nicht gestört wer-
den. Fußmatten dürfen vor einer 
Wohnungstür liegen. Weder der Ver-
mieter noch die Nachbarn können 
dagegen einwenden, Fußmatten vor 
der Wohnungstür seien überflüssig, 
gefährdeten die anderen Treppen-
hausbenutzer oder behinderten die 
Hauswartfrau bei der Reinigung des 
Treppenhauses. 

Ein kleiner Schuhschrank im Trep-
penhaus kann zulässig sein – wenn 
er die Flucht- und Rettungswege 
nicht versperrt und der Vermieter 
darüber Bescheid wusste und den 
Schrank geduldet hat. Schuhe dür-
fen im Hausflur, wenn überhaupt, 
dann nur kurzzeitig abgestellt wer-
den (Amtsgericht Lünen, Az: 22 II 
264/00). 

Auch über Gerüche im Treppenhaus 
kriegen sich Mieter in einem Mehr-
familienhaus oft in die Haare. Aller-
dings gilt: Essensgerüche müssen in 
der Regel hingenommen werden.

Foto: Rainer Sturm_pixelio.de
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Abwohnen nicht erlaubt

Eine Mieterin hatte dreieinhalb 
Monate vor ihrem Auszug keine 
Miete mehr gezahlt und sie mit 
der ausstehenden Kaution von 
4.4675,00 Euro verrechnet. 
Das ist nicht erlaubt, urteilte das 
Amtsgericht München (Az. 432 
C 1707/16). 

Mieter dürfen in den letzten Mo-
naten vor ihrem Auszug nicht 
die Kaution abwohnen, die sie 
beim Einzug an ihren Vermieter 
gezahlt hatten. 
• Erstens endet die Pflicht zur 

Mietzahlung grundsätzlich erst 
mit Beendigung des Mietver-
trags. 

• Zweitens hat die Kaution einen 
Sicherungszweck, zum Bei-
spiel für Nebenkostennachzah-
lungen.

 
Kurz und Knapp

Gesetzliche Krankenversicherung
Änderungen für selbständig und freiwillig Versicherte ab 2018

Wer als selbständiger in der ge-
setzlichen Krankenversicherung ist, 
muss sich ab 2018 an eine neue Art 
der Beitragsabrechnung gewöhnen. 
Aber nicht nur Selbständige, son-
dern auch sonstige freiwillig Versi-
cherte mit Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung sind von der 
Neuregelung betroffen. 

In Zukunft zahlt dieser Personenkreis 
einen Abschlag. Abgerechnet wird 
später anhand des Einkommenssteu-
erbescheides für das jeweilige Jahr. 
Bislang wurde der jeweils aktuell vor-
liegende Einkommenssteuerbescheid 
für die Beitragsberechnung zugrunde 
gelegt. Derzeit läuft es noch anders. 

Bisher und noch bis Ende des Jah-
res richtet sich der an die Kranken-
kasse zu zahlende Beitrag nach dem 
jeweils jüngsten der Krankenkasse 
vorliegenden Einkommenssteuer-
bescheid. Beitragsanpassungen er-
folgen grundsätzlich erst dann, wenn 
ein neuer Einkommenssteuerbe-
scheid eingereicht wird – und dann 
von Ausnahmen abgesehen nur mit 
Wirkung für die Zukunft. Dadurch 

wirken sich Einkommensverände-
rungen derzeit immer erst mit einem 
größeren Zeitversatz auf die monat-
lich zu zahlenden Krankenversiche-
rungsbeiträge aus. Besonders spar-
same Beitragszahler konnten durch 
diesen Anpassungsmechanismus ihre 
Beiträge leicht „optimieren“. 

Schwankungen für Einnahmen 
werden nicht ausgeglichen
In Jahren mit gestiegenen Gewinnen 
wurde die Steuererklärung spät abge-
geben, in Jahren mit gesunkenen Ge-
winnen so früh wie möglich. Entspre-
chend spät bzw. früh erging dann der 
neue Einkommenssteuerbescheid, ab 
dessen Einreichung die Krankenkas-
se die Beiträge nach oben oder unten 
anpassen musste. 

Sorgen für mehr Gerechtigkeit
Phasen mit hohen Beiträgen konn-
ten so kurz gehalten und Phasen mit 
niedrigen Beiträgen in die Länge ge-
zogen werden. Diese Möglichkeit 
zur Beitragsoptimierung wird künf-
tig entfallen. Dadurch wird die ab 
nächstem Jahr gültige Neuregelung 
gerechter.
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Auch in diesem Jahr wird es vielen 
an den Festtagen wieder so ergehen, 
dass Ruhe und Besinnlichkeit auf der 
Strecke bleiben. Stress und Hektik 
geben den Ton an

Aber sollten wir nicht gerade deshalb 
den Jahreswechsel zum Anlass neh-
men, Verhaltensweisen zu überden-
ken, neue Projekte ins Auge zu fas-
sen, ernsthafter als im vergangenen 
Jahr? 

Seele
Sicher wird uns auch im neuen Jahr 
nicht alles gelingen. Oft genug sind 
wir dem, was uns bedrückt, auch 
mehr oder weniger hilflos ausgelie-
fert. Das Gefühl der Sinnlosigkeit hat 
sicher jeden von uns schon einmal 

angefallen. Aber wir haben auch alle 
die Möglichkeit, dem durch eine ak-
tive Lebensgestaltung zu begegnen.

Zwischenmenschlich
Vom Ich zum Du zum Wir, das 
könnte neue Perspektiven eröffnen. 
Wenn wir uns wieder bewusst ma-
chen, dass das, was uns alle verbin-
det, was uns zu Gleichen unter Glei-
chen macht, die Einzigartigkeit eines 
jeden ist, dann bilden wir eine Ge-
meinschaft, die den Namen verdient. 
Das beginnt schon in der Familie. 

Mit dem Respekt voreinander stärken 
wir die Gruppe während die Gruppe 
wiederum einen jeden von uns trägt 
und stärkt. Deshalb dürfen wir uns 
nicht isolieren. Erst aus der mensch-

lich verschworenen Gemeinschaft 
ergibt sich die seelische, die körper-
liche und die geistige Balance des 
Einzelnen. 

Aktiv
Hoffnungsvolles soziales Miteinan-
der ist heilsam. Das haben wir im-
mer wieder erlebt, nach Flutkatastro-
phen genauso wie beim Aufbau nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Ohne unser  
Zutun kann vieles nicht gelingen. 
Bringen Sie sich ein, lassen Sie sich 
nicht behandeln, handeln Sie!

Das Jahr wird uns dazu viele  
Möglichkeiten bieten.
Bleiben Sie positiv.

Foto: pixabay.com

Positives Handeln:
Vorsatz fürs Neue Jahr - Lassen sie sich nicht behandeln, handeln Sie!
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Das klassische Sparen ist zur Zeit tot 
und wird noch einige Jahre so bleiben. 
Ein Opfer der langjährigen Niedrig-
zinspolitik. Aber auch in Zeiten nied-
rigster Zinsen oder sogar Strafzinsen 
ist Sparen empfehlenswert. Das geht 
aber nicht mehr mit den klassischen 
Sparformen. Etwas Risiko muss man 
schon in Kauf nehmen.

Heute stehen Sparer mit dem Rücken 
zur Wand. Die mickrigen Erträge rei-
chen nicht einmal, um die Inflations-
rate auszugleichen. An Vermögens-
aufbau und Altersvorsorge ist mit 
klassischem Sparen erst recht nicht 
mehr zu denken. 
Wer heute sein Geld vermehren will, 

kommt an risikoreicheren Anlagen 
nicht vorbei. Das hört sich schlim-
mer an, als es ist. Wer in soliden 
Aktien oder Investmentfonds anlegt, 
ist auf lange Sicht auf der Gewinner-
seite. Anleger müssen zwar auf Wert-
schwankungen gefasst sein, die auch 
mal heftig ausfallen können. Dauer-
hafte Verluste sind auf lange Sicht 
aber unwahrscheinlich. Wer bisher 
nur Sparbücher, Tages- oder Festgeld 
besaß, muss sich dennoch auf neue 
Erfahrungen einstellen: Das anges-
parte Vermögen kann zwischenzeit-
lich weniger werden. Dieses Szena-
rio verliert jedoch seinen Schrecken, 
wenn Anleger es von vornherein ein-
kalkulieren.

Spargeld bringt kaum noch Rendite
Was tun, wenn der  Sparstrumpf keine Zinsen bringt

„Mündelsicher“ – das Wort klingt 
vertrauenerweckend und nach ho-
her Sicherheit. Vor allem Anbieter 
von Investmentfonds werben gern 
mit dem schönen Schlagwort. Doch 
wer sich von dem Schlagwort blen-
den lässt, kann eine böse Überra-
schung erleben.

Ein Minderjähriger erhält einen Vor-
mund, wenn er nicht unter elter-
licher Sorge steht. Das ist etwa der 
Fall, wenn beide Eltern tot sind. Der 
Vormund übernimmt dann unter an-
derem die Verwaltung des Vermö-
gens seines Mündels. Das Geld hat er 
verzinslich, aber sicher, anzulegen.

§ 1807 BGB zählt eine Reihe von 
Anlagemöglichkeiten auf – alle sind 
sehr sicher, Aktien und Fonds wer-
den nicht erwähnt. Per Genehmi-
gung durch das Familiengericht kann 
der Vormund im Einzelfall auch eine 
riskantere Geldanlage wählen, was, 
wie die folgenden Beispiele zeigen, 
keinesfalls eine Gewähr dafür bietet, 
dass für Mündel angelegte Gelder als 
sicher eingestuft werden können.
Das Amtsgericht Köln erlaubte im 
Jahr 1970 die Anlage von Mündel-

geld in Anteilen des Aktienfonds Co-
minvest Fondak P. Im Jahr 2008 ver-
lor der Fonds fast 50 Prozent seines 
Wertes.

Verschiedene Landgerichte gestat-
teten im Jahr 1999 die Anlage von 
Mündelgeldern in Anteilen des Ak-
tienfonds Deka-Telemedien TF. Der 
Fonds verlor in den vergangenen 
zehn Jahren rund 70 Prozent seines 
Wertes. 

Das Amtsgericht Oranienburg 
stimmte im Jahr 2005 der Anlage 
von Mündelgeldern in Anteilen des 
Aktienfonds DWS Akkumula zu. Der 
Fonds verlor in der Finanzkrise 2008 
gut 30 Prozent an Wert.

Von dem Begriff „Mündelsicher-
heit“ darf man sich also keinesfalls 
blenden lassen. Gerade Finanzstruk-
turvertriebe aber verwenden den 
Begriff gerne, um für ihre Produkte 
zu werben. Dabei wird der feine 
Unterschied zwischen allgemeiner 
Mündelsicherheit und Einzelfallent-
scheidung des Familiengerichts ver-
wischt. Sie bombardieren Anleger 
mit Gerichtsurteilen zur Eignung 

Auch „mündelsichere“ Geldanlagen nicht immer sicher
Investmentfonds hielten in der Vergangenheit nicht immer was sie versprachen

Die Fondsangebote sind riesengroß. 
Ein guter Ratgeber ist daher wichtig. 
Wer sein Depot selber verwalten 
will, kann auch direkt in Aktien an-
legen. Wer nicht, muss sich für einen 
Fond entscheiden. Dafür benötigt 
man ein Wertpapierdepot, was bei 
der Hausbank oder Direktbank pro-
blemlos eröffnet werden kann.

Ohne eigene Kenntnisse von Geldan-
lagen sollte man sich auf jeden Fall 
an einen Berater wenden. Hier gibt 
es nicht nur Berater bei der Bank.  
Alles ist Vertrauenssache. 
Eventuell ist auch im Familien- oder 
Bekanntenkreis ein guter Tipp zu er-
halten.

bestimmter Fonds für die Anlage 
von Mündelgeld. Und geben den 
Anlegern zu verstehen: Diese Fonds 
sind sicher. Munition für die Masche, 
Geldanlagen als mündelsicher anzu-
preisen, liefert unter anderem die In-
ternetseite des Fondsverbandes BVI. 
Dort findet sich eine lange Liste von 
Gerichtsurteilen, die es Betreuern 
ermöglicht haben, Mündelgelder in 
Fonds zu investieren.

Anleger sollten davon aber nicht 
blenden lassen: Die Urteile bedeuten 
keineswegs, dass die Fonds mündel-
sicher sind. Sie sagen nur aus, dass 
die Gerichte Fonds im Einzelfall für 
geeignet hielten. Auf der Liste des 
BVI finden sich auch die oben ge-
nannten Gerichtsentscheidungen.

Die Anlage von Mündelgeldern in 
Aktienfonds kann in Einzelfällen 
trotzdem sinnvoll sein. Dennoch: 
Anleger sollten sich keinesfalls vom 
schönen Schlagwort mündelsicher 
beeindrucken lassen. Denn oft ver-
birgt sich dahinter nur eine clevere, 
aber fragwürdige Werbestrategie der 
Fondsanbieter.
(Quelle: Verbraucherzentrale NRW)
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Wenn das Geschenk kein Volltreffer 
ist, sind nicht nur Kinderaugen trau-
rig. Unter dem Weihnachtsbaum 
sind nicht alle Geschenke die rich-
tige Wahl. Dann bleiben der Um-
tausch oder eine evtl. Reklamation 
nicht aus. Welche Rechte hat der 
Käufer oder Verkäufer?

Wenn Mängel auftreten
Wenn die gekaufte Ware nicht in 
Ordnung ist, also die Spielekonsole 
streikt oder der Reißverschluss an der 
Ski-Jacke klemmt, haben Käufer kla-
re Rechte gegenüber dem Verkäufer. 
Denn bei Neukäufen besteht zwei 
Jahre lang die Möglichkeit, Ansprü-
che beim Händler geltend zu ma-
chen.
Bevor der Kunde jedoch den Kauf-
preis der fehlerhaften Ware zu- 
rückerhält oder mindern kann, muss 
er dem Händler die Möglichkeit ge-
ben, zu reparieren oder mangelfreien 
Ersatz zu liefern. Kommt es wegen 
des Mangels zum Streit, muss der 
Händler innerhalb der ersten sechs 
Monate nach dem Kauf nachweisen, 
dass die Ware einwandfrei war, als 
sie über die Ladentheke ging.

Tritt im ersten halben Jahr ab Liefe-
rung ein Mangel auf, wird vermutet, 
dass er schon bei Lieferung der Ware 
vorlag. Der Verkäufer muss dann 

Wenn das Geschenk nicht gefällt!
Der Umtausch von Geschenken, die 
nicht gefallen, ist dagegen schwierig. 
Hierbei sind die Käufer auf die Ku-
lanz des Händlers angewiesen. Wer 
sich nicht schon beim Kauf schriftlich 
hat zusichern lassen, dass das Ge-
schenk umgetauscht werden kann, 
der hat schlechte Karten, wenn der 
Händler die Ware nicht zurückneh-
men will, bloß weil sie nicht gefällt.

Gutscheine sind inzwischen auch 
eine beliebte Geschenkidee. Auch 
wenn auf einem Gutschein keine 
Befristung vermerkt ist, kann der 
Bon nicht unbegrenzt lange ein-
gelöst werden. Allgemein gilt eine 
Verjährungsfrist von drei Jahren. Die 
Frist beginnt jedoch immer erst am 
Schluss des Jahres, in dem der Gut-
schein erworben wurde. 
Beispiel: Wer zum Weihnachtsfest 
mit einem Gutschein beschenkt wird, 
der im Herbst 2017 erworben wurde, 
muss diesen bis spätestens zum 31. 
Dezember 2020 einlösen. Ist die Frist 
auf Warengutscheinen verstrichen, 
müssen Händler den Bon zwar nicht 
mehr einlösen. Der Besitzer kann 
aber vom Händler verlangen, Geld 
gegen Rückgabe des Gutscheins, ab-
züglich des entgangenen Gewinns 
zu erstatten.

Werden Gutscheine fürs Theater 
oder Konzert verschenkt, sind die 
angegebenen Einlösedaten zu beach-
ten. Danach verfallen die Tickets.

nachbessern oder neu liefern. Oft 
ist allerdings unklar, ob der Defekt 
ein Mangel ist oder ob der Besitzer 
der Ware etwas falsch gemacht hat. 
So war es auch in dem Fall, über 
den jetzt der Bundesgerichtshof zu 
entscheiden hatte: Bei einem ge-
brauchten BMW-Kombi war fünf 

Monate nach Kauf das Automatikge-
triebe kaputtgegangen. Ursache war 
ein Mangel des Getriebes oder eine 
Überlastung durch Fehlbedienung. 
Der Bundesgerichtshof urteilte: Der 
Händler haftet. Tritt im ersten halben 
Jahr ab Kauf ein Defekt auf, haftet er 
nur dann nicht, wenn er nachweisen 
kann, dass die Ware zum Zeitpunkt 
der Lieferung einwandfrei war (Az. 
VIII ZR 103/15). Das konnte er nicht. 
Auch der Europäische Gerichtshof 
hatte in einem anderen Fall ähnlich 
geurteilt.

Eine Ausnahme von der strengen 
Haftung der Händler greift, wenn die 
Art der Ware (z. B. lebende Tiere) un-
vereinbar ist mit der Vermutung, dass 
der Mangel schon bei Lieferung vor-
lag. Auch das muss der Verkäufer im 
Zweifel beweisen. Verbraucher kön-
nen jetzt häufiger Sachmangelrechte 
durchsetzen. Die Rechtsprechung 
gilt nicht nur für Autos, sondern für 
alle Warenarten.

4/2017

Unterm Weihnachtsbaum
Reklamation und Umtausch: Was nach den Festtagen zu beachten ist

Fotos: pixabay.com
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Partys bescheren nicht nur schöne 
Überraschungen. Wer ein Fest orga-
nisiert, übernimmt auch Verantwor-
tung. Deshalb sollte man bewusst 
darauf achten, wen man einlädt. 
Feiern, die aus dem Ruder laufen, 
beschäftigen nicht nur die Polizei, 
sondern immer wieder die Gerichte.

Es ist schlichtweg unrichtig, wenn 
man glaubt, dass jeder einmal im Jahr 
laut feiern darf und Nachbarn den 
Lärm über sich ergehen lassen müs-
sen. Tatsächlich sind die deutschen 
Immissionsschutzgesetze auf der Sei-
te der Ruhebedürftigen: An jedem 
Tag der Woche, theoretisch auch 
Silvester, ist ab 22 Uhr Nachtruhe 
angesagt. Dann muss zu Hause Zim-
merlautstärke herrschen. Wer die Mu-
sikanlage nachts voll aufdreht, muss 
mit Bußgeldern von bis zu 5.000 

Euro rechnen, wenn es zu Beschwer-
den von Nachbarn oder Anwohnern 
kommt.
Informieren Sie Nachbarn mindestens 
eine Woche vorab über Ihre Party, 
damit sie sich für diese Zeit etwas an-
deres vornehmen können. Höflicher 
als der Aushang ist ein persönliches 
Gespräch.

Auch den Jugendschutz sollte man 
beachten. Ärger und Bußgelder kann 
man sich einhandeln, wenn abends 
Teenager unter 16 Jahre feiern. Auch 
für Jugendliche ab 16 müssen dem 
Gesetz nach öffentliche Partys um 24 
Uhr enden. Später darf es werden, 
wenn Erziehungsberechtigte oder „Er-
ziehungsbeauftragte“ Jugendliche be-
gleiten. Das heißt: Der große Bruder 
darf auf die kleine Schwester aufpas-
sen. Doch er muss das ernstnehmen 
und darf nicht durch „Alkoholkonsum 
in seiner Aufsichtsfähigkeit beein-
trächtigt“ sein.

Einverständnis für Fotos einholen
Zu Hause darf jeder seine eigenen 
Regeln aufstellen. So ist auch Rau-
chen im Wohnzimmer und auf dem 
Balkon erlaubt. Das könnten aber 
Nachbarn übelnehmen, wenn vom 
Balkon Rauch aufsteigt. Musik ist er-
laubt und kann auch bei privaten Fei-
ern ohne Probleme gespielt werden. 
Das geht niemand etwas an. Anders 
sieht das bei Fotos aus. Mit der Stim-
mung steigt bei Partys oft die Anzahl 
der Fotografen, die mit Smartphones 
das Geschehen dokumentieren. Fotos 
von Partygästen dürfen nicht einfach 
so verbreitet werden. Wenn Sie Fotos 
Ihrer Party veröffentlichen wollen, 
können Sie die Gäste am Eingang um 
eine Fotoerlaubnis bitten. Wenn vor-
bereitete Einverständniserklärungen 
unterschrieben werden, sind Sie juri-
stisch auf der sicheren Seite.

Wer zahlt für unachtsame Gäste
Je später der Abend und unter Alkohol 
sind manche Gäste unachtsam. Wenn 
Rotwein ein weißes Satinkleid ruiniert 
oder die teure Designervase zu Bruch 
geht, haftet immer der Verursacher 
für den Schaden. Im Vorteil ist, wer 

über eine private Haftpflichtversiche-
rung verfügt. Sie trägt die Kosten. Die 
deckt Schäden am Eigentum des Gast-
gebers und der Gäste ab und kommt 
auch für Personenschäden auf. Doch 
wer Böller auf dem Esstisch anzündet 
und dadurch Vorhänge in Brand setzt, 
handelt grob fahrlässig. Haftpflicht-
versicherer können in solchen Fällen 
die Leistung kürzen oder verweigern. 
Das gilt auch, wenn ein Partygast 
durch Randale Schäden verursacht. 

Streitpunkt Lärm
Uniformierte, die nachts an der Woh-
nungstür klingeln, sind unbeliebte 
Partygäste. Der häufigste Grund für 
ihren Einsatz ist das Reizthema Lärm. 
Polizisten müssen bei ihren Einsätzen 
die Verhältnismäßigkeit wahren und 
zunächst das Gespräch mit Gastge-
ber oder Veranstalter suchen. Wenn 
sich die Feiernden einsichtig zeigen 
und die Musik- und Redelautstärke 
drosseln, ist der Besuch in der Regel 
schnell vorbei.
Wegen einer Ruhestörung allein dür-
fen Polizisten nicht in die Wohn- oder 
Partyräume eindringen. Bleibt es wei-
terhin laut, dürfen sich die Ordnungs-
hüter jedoch beim nächsten Besuch 
Zutritt verschaffen und die Musikan-
lage beschlagnahmen. Sind die Stim-
men der Gäste die eigentliche Lärm-
quelle, dann können die Polizisten 
die Party auflösen und die Anwe-
senden nach Hause schicken.
Wenn Sie länger als bis 22 Uhr Musik 
spielen wollen, können Sie eine Son-
dergenehmigung beim Ordnungsamt 
beantragen. Ein Freibrief zum Krach-
machen ist das nicht, aber bis 24 Uhr 
darf es lauter sein. Die unmittelbaren 
Nachbarn sollten Sie darüber infor-
mieren.

Neujahrsparty verpflichtet
Wenn Sie Silvester feiern: Ein Überblick zu Jugendschutz, Lärm und Co.

Fotos: pixabay.com
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Wir gratulieren ...
Besondere Geburtstage wollen wir an dieser Stelle erwähnen. Bei der Größe un-
seres Verbandes ist es aber nicht möglich, alle Mitglieder namentlich zu erwäh-
nen. Deshalb wollen wir uns auf die Personen beschränken, die eine besondere 
Jahreszahl vollenden.
Im 4. Quartal dieses Jahres vollenden das 75. Lebensjahr 406 Personen, das 80. 
Lebensjahr 509 Personen, 85. Lebensjahr 132 Personen, 90. und darüber 204 
Personen.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das neue Lebensjahr. 
Bleiben oder werden Sie gesund!

Besonders gratulieren wir unseren ältesten Mitgliedern, die wir namentlich auf-
führen.

Neu, , Margarete 90
Schröder, Anneliese 90
Grucza, Kasimir 90
Wührl, Christine 90
Pfretzschner, Ruth 90
Wührl, Christine 90
Maier, Irmgard 90
Konieczny, Irmgard 90
Krottenthaler, Elisabeth 90
Ehrlinger, Anna 90
Gebhardt, Marianne 90
Lange, Sigrid 90
Duxa, Herbert 90
Rehm, Ida 90
Kowalzig, Herta 90
Saal, Johanna 90
Deppler, Ellen 90
Görig, Helga 90
Nottebrock, Adolfine 90
Lindner, Edith 90
Mellein, Anna 90
Smuda, Engeltraud 90
Schödl, Lidwina 90
Unger, Rosina 90
Kraus, Gerda 90
Köpfer, Hermann 90
Dörrer, Anna 90
Guthke, Erika 90
Köhler, Erna 90
Bosler, Pia 90
Schönausgruber, Hilde 90
Steer, Elisabeth 90
Kromer, Emma 90
Daiber, Hedwig 90
Gutermuth, Christiane 90
Bitter, Erich 90
Ernst, Theresia 90
Modex, Ursula 90
Reiner, Alfred 90
Pries, Elisabeth 90
Jorks, Werner 90
Schäfer, Irmgard 90

Schwarz, Erika 90
Tecklenburg-Nikolka, Karo. 90
Friesl, Elisabeth 90
Tietz, Elisabeth 90
Weigert, Liselotte 90
Lampl, Herta 95
Griesbeck, Maria 95
Schad, Erika 95
Leib, Martha 95
Loeser, Johanna 95
Petzold, Kläre 95
Kanter, Elisabeth 95
Tennert, Herta 95
Tatzel, Hildegard 96
Nier, Irmtraud 96
Spingl, Johanna 96
Becker, Ursula 96
Klug, Margard 96
Brömmelhaus, Anni 96
Rateyske, Gertrud 96
Damasko, Else 96
Plohmer, Herta 96
Claes, Anton 96
Hartwig, Kurt 96
Bachhofer, Christa 96
Liebig, Hedwig 96
Pienski, Ursula 96
Drexler, Magdalene 96
Ladek, Irmgard 96
Gossler, Ruth 97
Kraus, Else 97
Wolff-Lorke, Lotte 97
Unterpieringer, Sebastian 97
Gabler, Margarete 97
Wagenpfeil, Veronika 97
Malaczewski, Josefa 97
Schünemann, Irma 98
Hedtheyer, Ilse 98
Roth, Auguste 98
Schmitz, Maria 99
Florenkowski, Emilie 99
Stocker, Anna 100
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Vorsorge für
den Trauerfall.
Als Mitglied im Familien-Wirtschaftsring e.V. können Sie 
besonders günstigen und speziellen Schutz genießen.

Wenn Sie künftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.  
Informieren Sie uns hierzu einfach über www.ergo.de/info oder rufen Sie uns an unter: 0800 3746-925 (gebührenfrei).

Bitte ausfüllen und einsenden an:
ERGO Beratung und Vertrieb AG, ERGO Ausschließlichkeitsorganisation / 55plus, Überseering 45, 22297 Hamburg, Tel 0800 3746-925 (gebührenfrei)

Ja, ich möchte mehr über die Sterbegeld-Vorsorge Plus wissen:

Nachname

Herr Frau

Vorname Geburtsdatum

Straße Haus-Nr. PLZ Ort

Telefon (für eine Terminvereinbarung innerhalb der nächsten Wochen)

-

40
01

•	 Sterbegeld	von	1.000	bis	15.000	Euro
•	 Aufnahme	bis	80	Jahre;	ohne	Gesundheitsfragen
•	 Keine	Wartezeit,	lediglich	Staffelung	der	Versicherungssumme	im	1.	Versicherungsjahr
•	 Doppeltes	Sterbegeld	bei	Tod	durch	Unfall
•	 Beitragsbefreiung	bei	Eintritt	der	Pflegestufe	3	nach	dreijähriger	Wartezeit	während	der	Beitragszahlungsdauer 
•	 Assistance-Leistungen	im	Trauerfall	z.	B.	24-Stunden-Service-Hotline


